
— hilfsweise, festzustellen, dass am Tag der Klageerhebung
eine Verpflichtung Polens, die in Artikel 3 der Entscheidung
genannten Beihilfen und Zinsen zurückzufordern, nicht
besteht und dass die betreffenden Beihilfe- und Zinsbeträge
nicht geschuldet werden;

— höchst hilfsweise, Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Ent-
scheidung für nichtig zu erklären und die Frage der Zinsen
an die Kommission zurückzuverweisen, damit diese entspre-
chend der Anlage A zur Klageschrift oder entsprechend von
Ausführungen, die das Gericht in den Urteilsgründen
macht, erneut entscheidet;

— jedenfalls der Kommission die gesamten Kosten aufzuerle-
gen;

— wenn das Gericht entscheiden sollte, dass der Rechtsstreit in
der Hauptsache erledigt ist, der Kommission die Kosten
nach Artikel 87 § 6 in Verbindung mit Artikel 90
Buchstabe a der Verfahrensordnung des Gerichts aufzuerle-
gen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Kommission erklärte mit ihrer Entscheidung C (2005) 1962
endg. vom 5. Juli 2005 (staatliche Beihilfe C 20/04, ex
NN 25/04) bestimmte Umstrukturierungsbeihilfen Polens
zugunsten des Stahlherstellers Huta Częstochowa S.A. für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und ordnete ihre Rück-
forderung an. Die Klägerin ist eine der Nachfolgerinnen der Bei-
hilfeempfängerin, hatte im Rahmen der Umstrukturierung der
Huta Częstochowa S.A. einige Vermögenswerte und Verpflich-
tungen von dieser übernommen und wurde anschließend von
der Gesellschaft Industrial Union of Donbass über deren Toch-
tergesellschaft ISD Polska gekauft. Die Klägerin wird in der
angefochtenen Entscheidung als eines der Unternehmen
genannt, die gesamtschuldnerisch für die Rückzahlung der für
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärten Beihilfen
haften.

Ihre Klage auf teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung
stützt die Klägerin auf vier Klagegründe.

Mit ihrem ersten Klagegrund macht sie geltend, dass die Kom-
mission die für den Ausgang der Untersuchung maßgeblichen
Tatsachen offensichtlich falsch beurteilt habe. Nachdem die
Vermögenswerte der ursprünglichen Empfängerin der unzuläs-
sigen Beihilfe von ISD Polska (und Donbass) gekauft worden
seien, sei der Vorteil der Beihilfe beim Verkäufer der ursprüngli-
chen Beihilfeempfängerin geblieben und von diesem zu erstat-
ten. Hätte die Kommission die relevanten Tatsachen im Zusam-
menhang mit dem Verkauf der Vermögenswerte von Huta
Częstochowa. über u. a. Majątek Hutniczy an ISD Polska (und
Donbass) zutreffend festgestellt, wäre sie zu dem Ergebnis
gelangt, dass die Beihilfe dem Verkäufer bereits dadurch ersetzt
worden sei, dass die Produktionsmittel von Huta Częstochowa
zu einem dem Marktpreis entsprechenden Preis übernommen
worden seien. Die Kommission habe damit ihre Verpflichtung
verletzt, sorgfältig und unvoreingenommen alle relevanten
Umstände des konkreten Falles zu prüfen.

Mit ihrem zweiten Klagegrund beanstandet die Klägerin, dass
die Kommission gegen das Protokoll Nr. 8 zum Beitrittsvertrag
über die Umstrukturierung der polnischen Stahlindustrie (1) ver-
stoßen habe, weil sie einige der Protokollbestimmungen, die sie
unter Berücksichtigung der Ziele des Protokolls und der
Umstände seiner Annahme hätte auslegen müssen, rein wört-

lich ausgelegt habe. Aufgrund dieser falschen Auslegung habe
die Kommission in ihrer Entscheidung die Rückzahlung staatli-
cher Beihilfen verlangt, die vor der Annahme der Protokolls Nr.
8 Unternehmen empfangen hätten, die nicht zu den in Anhang
1 des Protokolls aufgeführten acht Unternehmen gehörten,
denen Polen abweichend von den Artikeln 87 EG und 88 EG
Beihilfen gewähren könne. Da sich das Protokoll Nr. 8 nicht
ausdrücklich für einen ganz bestimmten Zeitraum für rückwir-
kend anwendbar erkläre, verstoße die Auslegung durch die
Kommission auch gegen mehrere allgemeine Grundsätze wie
das Rückwirkungsverbot und den Grundsatz der Rechtssicher-
heit. Bei richtiger Auslegung gebe das Protokoll Nr. 8 der Kom-
mission nicht die Befugnis, die Rückzahlung staatlicher Beihil-
fen zu verlangen, die vor seiner Annahme Unternehmen emp-
fangen hätten, die nicht in Anhang 1 aufgeführt seien. Da die
Kommission damit ohne Rechtsgrundlage gehandelt habe, habe
sie in die Zuständigkeit ratione temporis anderer Gemein-
schaftsorgane eingegriffen.

Mit dem dritten Klagegrund wird, falls das Gericht feststellen
sollte, dass die Kommission den Sachverhalt zutreffend festge-
stellt und das Protokoll Nr. 8 richtig ausgelegt hat, hilfsweise
ein Verstoß gegen Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung
Nr. 659/1999 (2) geltend gemacht. Die Kommission habe durch
den Erlass der die Rückforderung der Beihilfen anordnenden
Entscheidung gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung, des
Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit verstoßen.

Mit ihrem vierten Klagegrund trägt die Klägerin zur Stützung
ihres Hilfsantrags auf Nichtigerklärung des Artikels 3 Absatz 2
Unterabsatz 2 der angefochtenen Entscheidung vor, dass die
Kommission bei der Berechnung des im vorliegenden Fall für
die Rückzahlung der Beihilfen geltenden Zinssatzes gegen die
Verordnung Nr. 794/2004 (3) verstoßen habe.

(1) ABl. 2003, L 236, S. 948.
(2) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über

besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-
Vertrags (ABl. L 83, S. 1).

(3) Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April
2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des
Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel
93 des EG-Vertrags (ABl. L 140, S. 1).

Klage, eingereicht am 18. Oktober 2006 — Agencja
Wydawnicza Technopol/HABM (1000)

(Rechtssache T-298/06)

(2006/C 310/49)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Często-
chowa, Polen) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte V. von
Bomhard, A. Renck und T. Dolde)
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Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har-
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle) vom 7. August 2006 in der Sache
R 447/2006-4 aufzuheben und

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „1000“ für Waren
und Dienstleistungen in den Klassen 16, 28 und 41 — Anmel-
dung Nr. 4 372 264

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde

Klagegründe: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung Nr. 40/94 des Rates, da es Zahlen nicht grundsätz-
lich an Unterscheidungskraft fehle und sie in gleicher Weise
wie Worte als Herkunftshinweis dienen könnten

Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung,
da die angemeldete Marke nicht beschreibend sei, weil Verbrau-
cher, die mit der Marke „1000“ in gedruckten Artikeln konfron-
tiert würden, daraus keine Informationen über die Merkmale
der betreffenden Waren entnehmen könnten.

Klage, eingereicht am 4. September 2006 — Promat/HABM
— Puertas Proma (Promat)

(Rechtssache T-300/06)

(2006/C 310/50)

Sprache der Klageschrift: Deutsch

Parteien

Klägerin: Promat GmbH (Ratingen, Deutschland) (Prozessbevoll-
mächtigter: J. Krenzel)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Puertas
Proma, S.A.L.

Anträge der Klägerin

— die Entscheidung des Beklagten vom 4. Mai 2006 (Az.: R
1058/2005-1) dahingehend abzuändern, das der
Beschwerde vollumgänglich stattgegeben wird;

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Die Klägerin.

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Die Wortmarke „Promat“ für
Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 6, 17, 19, 20
und 42 (Anmeldung Nr. 803 825).

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken-
oder Zeichenrechts: Puertas Proma, S.A.L.

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: Insb. die Bildmarke
„PROMA“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 20
und 39 (Gemeinschaftsmarke Nr. 239 384), wobei sich der
Widerspruch gegen die Anmeldung in den Klassen 6, 19 und
20 gerichtet hat.

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Stattgabe dem Wider-
spruch.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde.

Klagegründe: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und
b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (1), da weder die sich gegen-
überstehenden Zeichen noch die sich gegenüberstehenden
Waren ähnlich seien. Demzufolge bestehe keine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken.

(1) Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

Klage, eingereicht am 6. November 2006 — Hartmann/
HABM (E)

(Rechtssache T-302/06)

(2006/C 310/51)

Verfahrenssprache: Deutsch

Parteien

Klägerin: Paul Hartmann Aktiengesellschaft (Heidenheim,
Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin K. Grün-
dig-Schnelle)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anträge der Klägerin

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Kosten
des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Die Wortmarke „E“ für Waren in
den Klassen 5, 10 und 25 — Anmeldenummer 4 316 949.

Entscheidung des Prüfers: Beanstandung der Anmeldung.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Abweisung der Beschwerde.

Klagegründe: Verstoß gegen Artikel 7(1) b der Verordnung
40/94.
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